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- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 
 
Leitung des Museums Schloss Morsbroich 
- Antrag der CDU-Fraktion Nr. 2018/2176 vom 20.03.18 sowie Anfrage der Fraktion 
BÜRGERLISTE vom 27.03.18 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Das Vorgehen der Verwaltung bis Jahresende 2018 auf eine Nachbesetzung zu verzich-
ten und zunächst auf Basis der Beschlussfassung des Rates vom 26.02.2018 die Prü-
fung und Umsetzung der vorgelegten Museumskonzeption vorzunehmen, verfolgt die 
gleiche Zielsetzung wie die durch die CDU-Fraktion vorgeschlagene Wiederbesetzungs-
sperre. Außerdem entspricht diese Vorgehensweise den Vorschlägen des Museums-
vereins (Ziff.3.4), bei Stellenvakanzen auf eine sofortige Nachbesetzung zu verzichten, 
„bis die Planungsüberlegungen der neuen Einheit „EventMorsbroich“ abgeschlossen 
sind“. 
 
Herr Dr. Fritz Emslander übernimmt als Kurator bis auf weiteres die Aufgaben der Mu-
seumsleitung. 
 
Die Stadt Leverkusen hat mit dem bisherigen Museumsdirektor Dr. Markus Heinzel-
mann einen Aufhebungsvertrag über das bestehende unbefristete Beschäftigungsver-
hältnis getroffen und Stillschweigen über dessen Inhalte vereinbart. Eine solche Ver-
schwiegenheitserklärung ist bei Aufhebungsverträgen üblich. 
 
Darüber hinaus unterliegen die Details einer arbeitsvertraglichen Regelung grundsätz-
lich dem verfassungsimmanenten Persönlichkeitsschutz, der gegenüber dem möglichen 
öffentlichen Interesse Dritter an einer Veröffentlichung solcher Informationen überwiegt, 
sodass im Ergebnis ein besonders schutzwürdiges privates Interesse anzunehmen ist. 
 
Die finanzielle Dimension des Aufhebungsvertrages bewegt sich innerhalb des mit dem 
Wirtschaftsplan der KSL für 2018 geplanten Budgetrahmens, der mit dem Haushaltspla-
nentwurf 2018 noch der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bedarf. Eine Ver-
einbarung über eine Sonderzahlung über diese haushaltsrechtliche Grenze hinaus ist 
nicht erfolgt. 
 
Der Bitte der Fraktion BÜRGERLISTE auf Auskunft zu Vertragsdetails kann daher aus 
rechtlichen Gründen nicht nachgekommen werden. 
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke 
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